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1 GEGENSTAND

- Objekt: Aktualisierung des Sachplans Siedlungsentwässerung

- Vollendungstermin: Veröffentlichung 2010
Präsentation in Gemeinden und Verbänden 2011

- Berichtverfasser: AfU Kanton Solothurn und GSA Kanton Bern
Auftragnehmer: diverse

2 RECHTSGRUNDLAGEN

- Kantonales Gewässerschutzgesetz vom 11. November 1996 (KGSchG / BSG 821.0), Art.
8 und 16 Abs. 3;

- Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen vom 26. März 2002 (FLG; BSG
620.0), Art. 43 ff;

- Verordnung über die Steuerung von Finanzen und Leistungen vom 3. Dezember 2003
(FLV; BSG 621.1), Art. 136 ff.

3 KOSTEN; NEUE BZW. GEBUNDENE AUSGABEN

Geschätzte Kosten:

Beratung, Koordination Fr. 250'000
Gestaltung, Layout Fr. SO'OOO
Übersetzung Fr. 40'000
Druck Fr. 90'000
Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Fr. SO'OOO
Gesamtprojektkosten Fr. 460'000
•/• Anteil Kanton Solothurn Fr. 81'000
Zu bewilligender Kredit Fr. 379'000

Vorliegend handelt es sich um eine gebundene Ausgabe nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a FLG.
Im Weiteren ist die Ausgabe einmalig im Sinn von Art. 46 FLG. Der Regierungsrat ist des-
halb für deren Bewilligung abschliessend zuständig.

Folgekosten: Es entstehen keine Folgekosten.
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4 KREDITART/KONTO/RECHNUNGSJAHR

Produktgruppe: Gewässerschutz und Abfallwirtschaft 09.05.9130
Mehrjähriger Verpflichtungskredit (Art. 50 Abs. 3 FLG), voraussichtliche Zahlungen:

Konto / Budgetrubrik 2007 2008 2009 2010 2011

3323-318000-5900 GSA/Abwasserfonds 40'000 70'000 125'000 75'000 60'OOQ
3323-310100-5900 GSA / Abwasserfonds 40'000 SO'OOO
•/• Anteil Kt. Solothurn
3323-436000-5900 GSA / Abwasserfonds 7000 12'500 29'000 22'000 10'500

Total 33'000 57'500 136'000 103'000 49'500

Die Ausgabe ist im Budget enthalten und im Finanzplan der Jahre 2007 - 2011 berücksichtigt.

5 BEGRÜNDUNG

Gestützt auf Artikel 8 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes erstellt der Kanton ein Kon-
zept zur Siedlungsentwässerung. Dieses ist im Jahr 1997 als Vollzugskonzept Siedlungsent-
wässerung (VOKOS) erstmals erstellt und 2004 als Sachplan Siedlungsentwässerung aktuali-
siert worden. Es ist bis 2010 den neuen Verhältnissen anzupassen. Neu erfolgt die Bearbei-
tung gemeinsam mit dem Kanton Solothurn. Personelle und finanzielle Ressourcen können so
optimal eingesetzt werden und die grenzüberschreitenden Probleme entlang der langen, ge-
meinsamen Kantonsgrenze dargestellt werden.
Der Bericht wird eine Erfolgskontrolle über die bisher umgesetzten Massnahmen, eine Über-
sicht über die zu lösenden Probleme im Gewässerschutz und insbesondere in der Siedlungs-
entwässerung liefern. Die nötigen Massnahmen werden aufgrund einer Kosten-Nutzen-
Optimierung nach Prioritäten geordnet.

An die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:
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